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Schlüsselwörter Zusammenfassung
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Schwere Menschenrechtsverletzungen in Bürgerkriegen oder besonders nach Folter führen 
zu langfristigen und komplexen Folgen. Die forensische Dokumentation bei Flüchtlingen 
und Migranten ist eine wesentliche Aufgabe für Angehörige von Gesundheitsberufen im 
nötigen interdisziplinären Präventions- und Behandlungssetting, aber auch in der Schnitt-
stelle mit Schutz, Strafverfolgung und Anspruch auf Gerechtigkeit. Im transkulturellen 
Rahmen sind aktuelle Aspekte kultursensitiver Diagnostik zu berücksichtigen. Das Istan-
bulprotokoll der UN und des Weltärzteverbands (WMA) ist ein wesentliches Hilfsmittel und 
verbindliche Referenz. 

Keywords Summary
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Severe Human Rights violations and torture are increasingly common and lead to phys-
ical and psychological long term sequels. Their forensic documentation in migrants and 
refugees is an important task for health care professionals, but also for legal professionals 
and governments concerning questions of protection, legal action and justice. In the trans-
cultural setting with refugees and migrants, recent developments in culture sensitive diag-
nostics need to be considered. The UN/WMA Istanbulprotocol is a key tool and reference 
standard in this area.
 
The UN Istanbulprotocol and the Documentation and Diagnostics of Torture Sequels – 
Transcultural aspects and the use in migrant and refugee people groups
Ärztliche Psychotherapie 2018; 13: 121–125

Einführung
Bereits mit den ersten Studien bei Überlebenden des Ho-
locaust und der Konzentrationslager unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg zu den Folgen extremer Gewalt wurde 
deutlich, dass diese zu schweren Langzeitfolgen, potentiell 
sogar bei indirekten Opfern wie Familienangehörigen  – 
im Sinne eines „Zweit- und Drittgenerationssyndroms“ – 
führt (30). Die komplexen Symptombilder wurden, noch 
vor der Entwicklung des Begriffs der posttraumatischen 
Belastungsstörung, in den folgenden Jahrzehnten als 
(Holocaust-) Überlebendensyndrom bezeichnet. Hierbei 
wurde – nicht zuletzt aufgrund der zu diesem Zeitpunkt 
noch weniger entwickelten psychologischen Traumamo-

delle  – anfangs auch ein besonderer Schwerpunkt auf 
mögliche organische Faktoren, wie Schädelhirntraumata 
oder Mangelernährung, gelegt (21). 

Folter als Beispiel für extreme Formen 
der Gewalt

Foltererfahrung wurde in den nächsten Jahrzehnten als 
wichtiger Prädiktor solcher physischer und psychischer 
Langzeitfolgen identifiziert (39). In Folge wurde Folter, 
gemeinsam mit „unmenschlicher und erniedrigender Be-
handlung“, durch internationale Menschenrechtsstan-
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dards, wie dies insbesondere in der UN Konvention gegen 
Folter festgeschrieben ist, unter absolutes Verbot gestellt1. 
Folter wird im Rahmen der Konvention definiert als „jede 
Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große kör-
perliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt 
werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine 
Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine 
tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten 
begangene Tat zu bestrafen, oder um sie oder einen Dritten 
einzuschüchtern oder zu nötigen, oder aus einem ande-
ren, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden 
Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in 
amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Ver-
anlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschwei-
gendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck 
umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich 
aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehö-
ren oder damit verbunden sind.“ (Artikel 1)

In den Jahren seit der Verabschiedung der Konvention 
wurde deutlich, dass eine erweiterte Strategie zur Präven-
tion von Folter erforderlich ist. In Folge wurden neben 
einem Zusatzprotokoll (OPCAT) unter anderem das Amt 
eines Sonderberichterstatters sowie ein spezielles UN Ko-
mitee eingerichtet, welche die Einhaltung der Konvention 
überwachen sollen. Des Weiteren wurden auch körperliche 
und psychologische Folgen als wichtige Beweismittel für 
die Anwendung von Folter anerkannt, dies erfordert al-
lerdings spezifische, einschließlich forensische Kenntnisse, 
welche besonders in den meisten medizinischen Ausbil-
dungssystemen nur unzureichend vermittelt sind. Ärzte 
und Psychologen erhalten dadurch eine potentiell wichtige 
Rolle in der Unterstützung von Überlebenden, aber auch 
im Kampf gegen Straflosigkeit der Täter und die Ausbrei-
tung von Folter. Studien, wie die von Eisenman, haben ge-
zeigt, dass Folterüberlebende in der Allgemeinversorgung 
oft nicht erkannt und entsprechend behandelt werden (10) 
(wobei die UN Konvention den Anspruch von Betroffenen 
auf eine umfassende, also auch medizinische, psychothe-
rapeutische und psychologische Betreuung, betont. Das 
„Istanbul Protokoll“ (IP) (Manual on the Effective Inves-
tigation and Documentation of Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (12, 14, 
27, 35) wurde als internationaler und interdisziplinärer fo-
rensischer Standard zum Nachweis von Folterfolgen ent-
wickelt. Es wurde offiziell von der Generalversammlung 

1 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), www.
ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx, Deutsch un-
ter www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360814/
publicationFile/3621/%C3%9CbereinkommenGegenFolter.pdf

der Vereinten Nationen verabschiedet2 und in der Folge 
von den Dachorganisationen der Gesundheitsberufe – ein-
schließlich der World Medical Association (WMA) und der 
World Psychiatric Association (WPA) – angenommen (11). 
In Deutschland wurde es in die Richtlinien der Ärztekam-
mer3 zur Begutachtung von Traumaopfern aufgenommen. 
Es besteht aus sechs Kapiteln, welche eine Übersicht über 
internationale juristische und berufsethische Standards, 
allgemeine Empfehlungen zur Einrichtung einer Untersu-
chungskommission bei Foltervorwürfen, der Durchführung 
einer unabhängigen Untersuchung und zu medizinischen 
und psychologischen Aspekten der Begutachtung geben. 
Trainingsprogramme wurden in verschiedenen Ländern, 
u. a. auch in der EU, entwickelt4, wobei Studien der letz-
ten Jahre eine nach Ländern unterschiedlich nachhaltige 
Implementierung in der Alltagspraxis aufgezeigt haben 
(17, 18, 24, 26, 28). Das IP kann dabei nicht als detail-
liertes Handbuch möglicher Folgen und anzuwendender 
konkreter Untersuchungsverfahren dienen, sondern all-
gemeine Prinzipien der Untersuchung festlegen. Aktuelle 
Erkenntnisse aus den betroffenen Fachgebieten, wie z. B. 
zur Entwicklung neuer radiologischer Verfahren, aber auch 
Änderungen der Diagnosesysteme, wie z. B. im DSM und 
ICD, sind zu berücksichtigen (40). 

Psychologische Folgen sind dabei nicht nur als mög-
licher Beweis von Folter zu sehen, sondern sind auch als 
mögliche interferierende Faktoren in Bezug auf die Voll-
ständigkeit oder Kohärenz einer Aussage in Gerichts- oder 
Asylverfahren zu berücksichtigen. Ähnlich wie die EU 
Richtlinien zur Unterstützung von Opfern anderer Verbre-
chen in Strafverfahren, betont das IP auch die Bedeutung 
des Schutzes von Überlebenden vor einer Retraumatisie-
rung durch inadäquate Verfahren. Besonders in Asylverfah-
ren wird dieser nicht nur für Mediziner und Psychologen, 
sondern auch für Juristen wichtige Grundsatz zunehmend 
vernachlässigt (5). Weiterhin wird auf besondere psycholo-
gische Aspekte der Interaktion mit traumatisierten Opfern 
oder Zeugen, wie auf Übertragungs-/Gegenübertragungs-
probleme, die zumindest Juristen meist nicht vertraut sind, 
hingewiesen.

Das IP ist, trotz Bedenken einiger Autoren gegen eine 
„Medizinalisierung“, jedenfalls prinzipiell auch im Asyl-
verfahren anzuwenden (36). 

Die UN Konvention betont in diesem Zusammenhang 
auch besonders den Schutz von Überlebenden vor Rück-

2 www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf,  
deutsche Übersetzung unter www.v-r.de/_uploads_media/files/ 
9783737000307_frewer_oa_wz_010746.pdf

3 Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen in aufenthalts-
rechtlichen Verfahren (SBPM) einschließlich „Istanbul Protokoll“

4 www.istanbulprotocol.info/index.php/de/
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schiebung in ein Herkunftsland („Refoulement“), in dem 
erneute Folter droht (Artikel 3). Als Sonderfall ist es zudem 
auch als Opferschutzmechanismus zu sehen, welcher, z. B. 
im Rahmen der aktuellen EU Direktive bei Verbrechen in 
der EU, noch weitergehende Schutz- und Unterstützungs-
maßnahmen vorsieht5.

Dokumentation von Gewaltfolgen – und 
die weiteren Schritte

Neben dem unmittelbaren Schutzbedürfnis spricht eine 
Reihe von weiteren Gründen für die Dokumentation von 
Folgen von Folter und anderen Formen krimineller Gewalt 
(Abb. 1).

Auf diese Fragestellungen sollte in der Befundung 
ebenso Rücksicht genommen werden wie auf Fragen der 
besonderen Schutz- und Behandlungsbedürfnisse, bei-
spielsweise dem Schutz vor Schubhaft (Abschiebehaft) und 
ähnlichen potentiell (re-)traumatisierenden Maßnahmen.
Der Auftrag zu einer Untersuchung nach IP sollte dabei 
durch die ermittelnde Asylbehörde erfolgen, was in der 
Praxis allerdings offenbar oft vernachlässigt oder dem 
Antragsteller als kaum zu leistende Beweislast aufgebür-
det wird. Dies ist besonders dann nicht akzeptabel, wenn 
Folter angegeben, aber durch die Behörde angezweifelt 
wird und somit eine Ablehnung und Abschiebung unter 
Verletzung internationaler Garantien, insbesondere des 
Refoulement-Verbots, droht. In diesem Fall kann eine kor-
rekte Untersuchung nach IP-Standard, welche auch eine 
psychologische Begutachtung zu enthalten hat, auch nicht 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, was 
andernfalls, z. B. bei vordringlichen Fragestellungen zu 
Schutz und Behandlung und nicht rezenten Verletzungen, 
möglich wäre. 
Als nächster Schritt sollte eine Anzeige gegen die Täter, 
auch wenn unbekannt, erfolgen. So besteht z. B. im öster-
reichischen Ärztegesetz (ÄrzteG) bei schwerer Körperver-
letzung eine Anzeigepflicht (§ 54 Abs. 4 bis 6). Seitens der 
Behörde wäre in Folge eine Untersuchung einzuleiten, in 
der aktuellen Diskussion nach dem Modell der „Universal 
Jurisdiction“ (eine Anzeigeerhebung und Strafverfolgung 
durch ein Drittland). 

Einen besonderen Aspekt stellen indirekte Opfer, wie 
z. B. Familienangehörige, dar. Von Interesse ist hier u. a. 
auch die Würdigung entstandener Leiden, wie es ein ak-

5 Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the 
Council of 25  October 2012 establishing minimum standards 
on the rights, support and protection of victims of crime, and 
replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA

tuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die 
Türkei zu psychischen Langzeitfolgen bei Familienan-
gehörigen getöteter Zyprioten betont (ECHR Application 
No.25781/94).

Für die psychiatrische Begutachtung ist es dabei we-
sentlich, aktuelle diagnostische Standards zu berücksichti-
gen. Die letzten Revisionen, zumindest des DSM, bringen 
in diesem Bereich wesentliche Änderungen (40). Die Kri-
terien der in internationalen Studien besonders bei Folte-
ropfern am besten dokumentierten Folgeerkrankung, der 
posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), wurden um 
die zuvor überwiegend als „komplex“ eingestuften Symp-
tome erweitert. Bei der neuen Fassung der „International 
Classification of Diseases“ (ICD 11) der WHO werden diese 
voraussichtlich als separate „komplexe“ PTBS eingestuft, 
was vor allem in der Begutachtungspraxis und bei epide-
miologischen Studien zu deutlichen Unterschieden führen 
könnte (4, 6). 

Zu berücksichtigen ist weiter, dass neben der mehr spe-
zifischen PTBS auch Depressionen (39, 25, 31, 38), chro-
nische und oft besonders therapieresistente komplexe 
Schmerzzustände unterschiedlicher Ätiologie (2, 3, 7, 8, 
13, 32–34, 41) sowie andere nicht traumaspezifische Er-
krankungen bei Betroffenen ebenso häufig zu beobachten 
sind. Auf das oft übersehene Problem der bei Gewaltop-
fern häufig erlittenen Schädelhirntraumata (SHT) durch 
Stöße, Schläge oder Stürze ist dabei besonders Rücksicht 
zu nehmen (9, 15, 16, 22, 23, 37). Eine Differentialdia-
gnostik wird dabei oft durch eine Symptomüberlagerung 
zwischen SHT-Folgen und ähnlichen Symptomen wie Ir-
ritierbarkeit, Konzentrationsstörungen, Antriebsverlust bei 
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Abb. 1 Ziele der Dokumentation von Gewaltfolgen bei geflüchte-
ten Menschen
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PTBS und depressiven Zustandsbildern sowie durch den 
unzuverlässigen radiologischen Nachweis bei stumpfem 
SHT erschwert.

Spezifische transkulturelle Aspekte
Besonders bei der Diagnostik bzw. Begutachtung bei Pati-
enten aus anderen Kulturen ist zusätzlich auch der sprach-
liche und kulturelle Hintergrund zu berücksichtigen. Die 
Entwicklung der aktuellen Revisionen des DSM reflektiert 
hier eine zunehmende Berücksichtigung von kultursensi-
tiven Modellen und den Einfluss kulturanthropologischer 
Daten und Modelle. Das DSM 5 sieht daher neue Kate-
gorien vor, von denen besonders kulturabhängige Belas-
tungsreaktionen („Cultural Formulations (Idioms) of Dis-
tress“) potentiell von Relevanz für die Begutachtung sind 
(20). Sie bezeichnen in einer Kultur charakteristisch zu be-
obachtende Reaktionen auf Belastungen, die von anderen 
Angehörigen der gleichen Kultur als solche erkannt und in 
der Regel mit Zuwendung und Unterstützung beantwortet 
werden. Flucht, Migration oder auch Kulturwandel können 
in Folge zu Missverständnissen und einer Kommunikati-
onsbarriere und somit auch zu einer Fehleinschätzung in 
der Begutachtung führen.
Diagnoseinstrumente sollten in der Regel muttersprachlich 
validiert werden, wobei allerdings unter Berücksichtigung 
der aktuellen komplexen Modelle transkultureller Aspekte 
grundsätzlich zu überprüfen ist, ob „Idioms of Distress“ 
(IoD) tatsächlich durch einen entsprechenden Standard-
fragebogen, z. B. zu PTBS, erfasst werden oder ob diese 
zusätzlich zu erheben sind. Bei der Begutachtung kann da-
bei nicht auf bestehende globalisierte Handbücher zurück-
gegriffen werden, obwohl vorbildliche Handbücher zum 
Beispiel für Syrien von UNHCR gemeinsam mit Experten 
aus dem Bereich der transkulturellen Medizin entwickelt 
wurden6. Das „Cultural Formulation Interview“ (CFI) ist als 
Teil des DSM 5 geeignet konkrete kulturabhängige Krank-
heitsmodelle und IoDs zu erfassen (1, 29). 

Der Einsatz von Dolmetschern ist als oft unterschätzter 
Aspekt der Interaktion bei der Begutachtung und Behand-
lung zu sehen. Oft werden Angehörige oder nicht näher 
überprüfte Personen eingesetzt. Besonders bei Angehöri-
gen – und nicht nur bei Jugendlichen – kann dies einer-
seits zu Traumatisierung, andererseits zum Verschweigen 
wichtiger Information führen. So kann unprofessionelles 
Dolmetschen in gefährliche Missverständnisse münden. 
Dolmetschertraining (z. B. QUADA Programm des UNHCR)7, 

6 www.unhcr.org/55f6b90f9.pdf 
7 www.bfa.gv.at/files/broschueren/Trainingsprogramm_WEB_ 

15032016.pdf 

Supervision oder der Einsatz professioneller Telefon- und 
Videodolmetscher (19) können diese Lücke abdecken. 

Schlussfolgerungen
Folgen von Gewalt, besonders von Folter und sexuali-
sierter Gewalt, erfordern in der Betreuung von Migran-
ten und Geflüchteten besondere transkulturelle, aber 
auch traumaspezifische und interdisziplinäre Kenntnisse 
sowie sorgfältige Dokumentation auch nach forensischen 
Gesichtspunkten. Schutzgarantien, wie Asyl im Rahmen 
internationaler Menschenrechtsstandards, werden zu-
nehmend vernachlässigt und müssen mehr Beachtung  
finden. 

Hinweis
Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechts-
neutral zu verstehen.

Interessenskonflikt 
Nach Angabe der Autoren besteht kein Interessenskonflikt. 
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